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Belonpere Berhältnilfe im Prenel- md 

. prenßilchen MWemellteongebiefe. 

Recht und Verwaltung innerhalb der Provinz Oftpreußen, welcher der 
PBregel umd der preußifche Unterlauf der Memel angehören, beruhen im Großen 
und Ganzen auf denfelben Landesgefegen, auf denen fie fich im preußifchen 
Weichjelgebiete aufbauen. ES follen daher nur diejenigen NRechtsfäge und Ein- 
vichtungen eine Darftellung finden, welche für das Weichjelgebiet nicht in Frage 
fommen. 

I. Heberfiht über die Redtsentwidlung. 

Sn dem herzoglichen Breußen galt von der Ordenzzeit her Kulmijches 
Ktecht, beruhend auf dem Privilegium aus den Jahren 1232 und 1251, weiter 

Magdeburgifches, Polnifches und Lübifches Necht.) Aus den gemeinen und 
lofalen Nechten wurde das Landrecht des Herzogthums Preußen zufammen- 

geitellt (1620), das im Sahre 1685 als Churfürftliches vevidirtes Landrecht des 
Herzogthums Preußen neu veröffentlicht wurde. Nach einer weiteren Nevifton 
Eoccejis wurde dies Necht als „Friedrich Wilhelm, Königs in Preußen, ver- 
bejjertes Landrecht des Königreichs Preußen“ am 27. Juli 1721 veröffentlicht. 
Ergänzungen und Nachträge zu demfelben enthielt die oftpreußifche Negierungs- 
inftruftion vom 30. Juli 1774. 

Auf Grundlage diefer legislatorifchen Zufammenftellungen wurde das vit- 
preußifche Provinzialvecht ausgearbeitet und in zwei Theilen am 4. Auguft 1801 
und 6. März 1802 publizit. ES enthält 241 Zufäße zu den betreffenden 

Stellen des Allgemeinen Landrechts, ift aber feinem Hauptinhalte nach durch die 
Gejeßgebung der jpäteren Zeit befeitigt. nsbefondere gilt dies auch von den 
hier in Betracht kommenden Beltimmungen. 

Für die Ströme Oftpreußens und Litauens war bereitS am 12. April 1787 

die „Damm= und Ufer-Ordnung für DOft-PBreußen und Litthauen“ ?) erlafjen, 
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welche die Schiffahrt auf diefen Strömen befördern und die eingedeichten Niede- 
rungen gegen Durchbrüche und Ueberfehwenmmungen fichern follte. An Stelle 

derjelben trat die „Allgemeine Stroms, Deich- und Ufer-Ordnung fir Oftpreußen 

und Litthauen vom 14. April 1806“, neben welcher die fchon vorhandenen Ber: 

ordnungen wegen einzelner Ströme Geltung behalten jollten und durch welche 
der Erlaß weiterer Spezial-Verordnungen diejer Art vorbehalten war.?) Auch 

ein großer Theil der in diefem Gefege enthaltenen Beftimmungen hat durch die 

neuere Gefeßgebung feine Bedeutung verloren, jo die SS 1 und 2, welche die 

Beanffichtigung aller fehiffbaren Flüffe des oftpreußifchen und Litauifchen De- 
partements der Aufficht eines oftpreußifchen Ober-Deich: snfpeftors unterftellten, 

in Folge der anderweiten Organifation der Behörden, der S 89%) durch S 1 des 
Neichsitrafgefegbuchs, während die Vorfchriften dev SS 17/46 dadurch ihre 
Geltung eingebüßt haben, daß die unter fie fallenden Deich-Spzietäten al8 Deich: 
Verbände nad) Maßgabe des Deichgefeges vom 28. Janıar 1848 umgeftaltet 
worden find und durch diefem Gejege entjprechende Statute eine neue Regelung 
gefunden haben. Auch im Webrigen ift die Stroms, Deich- und Ufer-Drdnung 

durch das Gejeg über die Befugniffe der Strombauverwaltung gegenüber den 
Uferbefigern an öffentlichen Flüffen vom 20. Auguft 1883 in vielen Beziehungen 

gegenftands[los geworden und andere ihrer Beftimmungen find durch Bolizei- 
verordmumgen erfeßt. Die nicht ausdrücklich oder ftillfehweigend durch entgegen- 
jtehende allgemeine oder fpezielle Gejeze (Allerhöchit genehmigte Statute) auf- 

gehobenen Vorfchriften der fraglichen Ordnung müfjfen auch gegenwärtig als 
geltendes Necht erachtet werden. 

Eine allgemeine, die Steom- und Schiffahrtsverhältnifje der Provinz Oft 

preußen einheitlich vegelnde Bolizeiverordnung ift bisher nicht ergangen. 

11. Organifation der Wafferverwaltung. 

Eine einheitliche Zufammenfafjung der auf die öffentlichen Ströme bezüg- 
lichen Angelegenheiten in der Hand einer dem Oberpräfidenten unterjtellten 

Strombawverwaltung hat für das oftpreußifche Stromgebiet noch nicht jtatt- 

gefunden, die Verwaltung der Strom- und Deich-Sachen wird jomit ungetrennt 
von den Negierungspräfidenten zu Königsberg und Gumbinnen geübt. 

Eine Ueberficht iiber die Organifation der Wafferverwaltung innerhalb der 
genannten beiden Negierungsbezirke bietet die Aufftellung auf ©. 506/7. 

Su der Provinz Oftpreußen find drei Melioratiosbauämter vorhanden, 

deren Wirkungskreis örtlich abgegrenzt ift. Von denjelben find zuftändig: 
Das Melivrationsbauamt I mit dem Site in Königsberg für die 

Kreife Fiichhaufen, Königsberg (Stadt und Land), Labiau, Wehlau, 
Tilfit, Niederung, Heidefrug, Memel; 
das Meliorationsbauamt II mit dem Sige in Königsberg für die Kreife 

Allenftein, Braunsberg, Friedland, Gevdauen, Heiligenbeil, Heilsberg, 
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